
 

 

Vertrag 
über die Einspeisung regenerativ erzeugter elektrischer Energie 
in die Niederspannungsebene der NEW Netz GmbH, nach EEG 
 
 
 
Der Anlagenbetreiber 
 
 
Max Mustermann 
Straße  
99999 Ort 
 
 
-  im Folgenden „Anlagenbetreiber“ genannt  - 
 
 
und die  
 
 
NEW Netz GmbH 
Nikolaus-Becker-Str. 28-34 
52511 Geilenkirchen 
 
 
-  im Folgenden „Netzbetreiber“ genannt  - 
 
 
 
schließen hiermit für die Eigenerzeugungsanlage des Anlagenbetreibers in  
 
88888 Photovoltaikanlage, Sonnenstraße  
 
Netzverknüpfungspunkt: Abgangsklemmen des Hausanschlusskastens 
 
Zählpunktbezeichnung: DE0000000000000000000000000000001 
 
 
den nachstehenden Vertrag über die Einspeisung elektrischer Energie in das Netz des Netzbetreibers. 
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1 Vertragsbestandteile 
Die in Ziffer 18 und 19 dieses Vertrages aufgeführten Bedingungen/ Richtlinien/ Dokumente und Anla-
gen sind Bestandteile dieses Vertrages. Der Vertrag sowie die Anlagen 3, 4, 5 und sofern zutreffend, 
die Anlage 6 sind rechtsverbindlich zu unterzeichnen. 

2 Gegenstand und Umfang der Lieferung 
Der Anlagenbetreiber hat an der o. g. Einspeisestelle eine Photovoltaikanlage  zur Erzeugung rege-
nerativer, elektrischer Energie mit einer Nennleistung von 99 kWp installiert, die er parallel mit dem 
Netz des Netzbetreibers betreibt. Nach den Angaben des Anlagenbetreibers ist die Erzeugung der e-
lektrischen Energie aus dieser Eigenerzeugungsanlage förderfähig nach dem „Gesetz für den Vorrang 
Erneuerbarer Energien (EEG)“, so dass die Vergütung ausschließlich auf Grund dieses Gesetzes er-
folgt. Die Einspeisung erfolgt in die Niederspannungsebene des Netzbetreibers. 

Liegt eine Einspeisung in Niederspannung vor, dann gilt: 
Die Einspeisung der elektrischen Energie erfolgt entweder in Form von Drehstrom mit einer Spannung 
von 400 V oder, in Abhängigkeit von der Einspeiseleistung, in Form von Wechselstrom mit einer 
Spannung von 230 V und einer Frequenz von 50 Hz.  

Liegt eine Einspeisung in Mittelspannung vor, dann gilt: 
Die Einspeisung der elektrischen Energie erfolgt in Form von Drehstrom mit einer Spannung von 
0,4 kV und einer Frequenz von 50 Hz. 
Bei Einspeiseanlagen größer 60 kVA ist Folgendes zu beachten:  
Der Anlagenbetreiber wird seine Anlage so betreiben, dass seine Blindstromentnahme aus dem Netz 
des Netzbetreibers nicht unterhalb von cos phi = 0,9 induktiv liegt. Kapazitive Entnahmen aus dem 
Netz oder kapazitive Einspeisungen in das Netz des Netzbetreibers sind nicht zulässig. Eine induktive 
Einspeisung in das öffentliche Netz wird gestattet. Bei Überschreitung der vorgenannten Grenzwerte 
werden die in Anlage 2 genannten Entgelte für Blindstrommehrverbrauch berechnet. Der Anlagen-
betreiber wird auf seine Kosten in Abstimmung mit dem Netzbetreiber zur Einhaltung der vorgenann-
ten Regelungen gegebenenfalls eine den Verhältnissen angepasste ausreichende Blindstromkom-
pensation durchführen. 

3 Eigenbedarf 
Sofern für die Eigenerzeugungsanlage eine Eigenbedarfsmessung installiert ist – abhängig vom Anla-
gentyp, Anlagenkonzept und Energiebedarf – so ist der Anlagenbetreiber verpflichtet, für diesen Ei-
genbedarf die notwendigen Verträge (Energielieferung und Netznutzung) abzuschließen. Dem Netz-
betreiber sind auf Verlangen die Vertragsabschlüsse nachzuweisen. 

4 Betrieb und Technik  
Anschluss, Errichtung, Betrieb, Instandhaltung und Änderung der Eigenerzeugungsanlage müssen 
den gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie den anerkannten Regeln der Technik ent-
sprechend durchgeführt werden. Siehe hierzu auch § 13 Absatz 1 Satz 3 des EEG vom 21. Juli 2004 
und § 49 des Energiewirtschaftsgesetzes vom 13. Juli 2005. 
Bei Einspeisung in das Niederspannungsnetz sind zum Zeitpunkt der Errichtung und bei Änderungen 
der Eigenerzeugungsanlage insbesondere die folgenden Regelwerke in ihrer jeweils gültigen Fassung 
einzuhalten: 

• die VDE-Bestimmungen (DIN-VDE-Normen), 

• die „Technischen Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Niederspannungsnetz (TAB)“ 
des Netzbetreibers, 

• die „Richtlinie für Anschluss und Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen am Niederspan-
nungsnetz" des Netzbetreibers,. 

Bei Einspeisung in das Mittelspannungsnetz sind zum Zeitpunkt der Errichtung und bei Änderungen 
der Eigenerzeugungsanlage insbesondere die folgenden Regelwerke in ihrer jeweils gültigen Fassung 
einzuhalten: 

• die VDE-Bestimmungen (DIN-VDE-Normen), 

• die „Technische Richtlinie Transformatorstationen am Mittelspannungsnetz (Bau und Betrieb von 
Übergabestationen zur Versorgung von Kunden aus dem Mittelspannungsnetz)“ des Netzbetrei-
bers, 

 DE0000000000000000000000000000001 



Vertrag 
 

 Zählpunkt: Seite 3 von 8 

• die „Richtlinie für Anschluss und Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen am Mittelspan-
nungsnetz“ des Netzbetreibers. 

Der Netzbetreiber ist nach § 13 und § 14 EnWG berechtigt, Änderungen an zu errichtenden oder be-
stehenden Anlagen zu verlangen, soweit dies aus Gründen des sicheren und störungsfreien Betriebes 
seines Netzes notwendig ist. 
Der Anlagenbetreiber wird bei beabsichtigten Änderungen an seiner Eigenerzeugungsanlage, soweit 
diese Auswirkungen auf den Betrieb des öffentlichen Netzes haben können (z.B. Änderung der Nenn-
leistung der Eigenerzeugungsanlage, Auswechslung von Schutzeinrichtungen oder Änderungen an 
den Kompensationseinrichtungen), vor deren Durchführung die Zustimmung des Netzbetreibers ein-
holen. 
Jeder Vertragspartner ist für Errichtung, Betrieb, und Instandhaltung der in seinem Eigentum befindli-
chen Anlagen verantwortlich und trägt die damit verbundenen Kosten sofern Gesetze oder Verord-
nungen keine andere Regelung vorsehen. Die vorschriftsmäßige Instandhaltung hat der Anlagenbe-
treiber durch einen Wartungsvertrag oder durch entsprechende Dokumentationen auf Verlangen dem 
Netzbetreiber nachzuweisen. 
Der Anlagenbetreiber wird den Betrieb seiner elektrischen Anlagen so führen, dass dadurch keine ne-
gativen Rückwirkungen im Sinne der technischen Regelwerke auf das Netz des Netzbetreibers eintre-
ten können. Treten dennoch Rückwirkungen auf, so ist der Netzbetreiber berechtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zu deren Beseitigung vom Anlagenbetreiber zu verlangen. Solche Maßnahmen 
können beispielsweise in einer Änderung der elektrischen Systeme beim Anlagenbetreiber, welche 
dieser auf seine Kosten durchzuführen hat, oder in einer Abschaltung der Einspeisung bestehen.  
Der Netzbetreiber ist bei Mängeln an der elektrischen Anlage des Anlagenbetreibers oder bei Mängeln 
in der Betriebsführung der Anlage, die Rückwirkungen auf das Netz des Netzbetreiber oder Anlagen 
Dritter haben, nach vorheriger Ankündigung und ergebnisloser Fristsetzung zur Mängelbeseitigung 
berechtigt, die Eigenerzeugungsanlage vom Netz zu trennen. 
Eine Abschaltung der Eigenerzeugungsanlage kann auch erfolgen, wenn im Netz des Netzbetreibers 
Arbeiten bzw. Schalthandlungen erforderlich werden. Der Netzbetreiber wird soweit möglich den An-
lagenbetreiber bei geplanten derartigen Maßnahmen vorher rechtzeitig unterrichten. Der Anlagen-
betreiber kann in solchen Fällen keinen Anspruch auf Schadenersatz geltend machen.  
In Bezug auf die Nutzung des Netzes sowie des Netzanschlusses durch den Anlagenbetreiber gelten 
ergänzend die Regelungen der "Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss 
und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschluss-
verordnung - NAV) in der jeweils gültigen Fassung. 
Der Anlagenbetreiber benennt dem Netzbetreiber einen „Anlagenverantwortlichen“ gemäß 
DIN VDE 0105 für die Eigenerzeugungsanlage, mit dem der Netzbetreiber anlagentechnische und be-
triebliche Maßnahmen abstimmen kann. Der Anlagenverantwortliche muss zur Abstimmung techni-
scher Sachverhalte für den Netzbetreiber in angemessener Zeit erreichbar sein.  

Definition des Anlagenverantwortlichen nach DIN VDE 0105: 

Der Anlagenverantwortliche ist eine Person, die vom Anlagenbetreiber benannt ist, die 
unmittelbare Verantwortung für den Betrieb der elektrischen Anlage trägt. Der Anlagen-
verantwortliche muss die von der Anlage ausgehenden Gefahren erkennen und beurtei-
len, so dass insbesondere ein sicheres Arbeiten mit, in oder an der Anlage möglich ist. Der 
Anlagenverantwortliche muss Elektrofachkraft nach DIN VDE 0105 sein.  

Sollte sich der Anlagenverantwortliche ändern, ist der Netzbetreiber hierüber vom Anlagenbetreiber 
schriftlich zu informieren.  
Bei kleineren Eigenerzeugungsanlagen mit einer Nennleistung kleiner 60 kVA kann alternativ zum An-
lagenverantwortlichen der Installateur, der die Inbetriebnahme bzw. die regelmäßigen Wartungen 
durchführt, als Ansprechpartner für den Netzbetreiber genannt werden.  
Die Netzanbindung, die Netzführungsgrenze sowie die Eigentumsgrenze zwischen den Anlagen des 
Netzbetreibers und denen des Anlagenbetreibers werden, sofern dies zur eindeutigen Bestimmung 
dieser Grenzen erforderlich ist, vom Netzbetreiber in einem Übersichtsplan dargestellt und diesem 
Vertrag beigefügt.  
Schaltungen im Netzführungsbereich des Netzbetreibers werden ausschließlich durch das Personal 
des Netzbetreibers bzw. dessen Beauftragte durchgeführt.  
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5 Störung und Unterbrechung der Einspeisung 
Die Bereitstellung des Netzes zur Entnahme und/ oder Einspeisung elektrischer Energie kann unter-
brochen werden, so weit dies zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten, zur Vermeidung eines 
drohenden Netzzusammenbruchs, zur Behebung von Störungen oder zur Abwendung einer unmittel-
baren Gefahr für Personen oder Anlagen erforderlich ist. Der Netzbetreiber wird diese Unterbrechung 
oder Unregelmäßigkeit so schnell als möglich beheben. Im Übrigen gelten die Regelungen in § 17 zur 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die elektri-
sche Versorgung in Niederspannung (NAV). 
Darüber hinaus dürfen weitere Abschaltungen/Schalthandlungen vom Personal des Netzbetreibers 
dann vorgenommen werden, wenn dies zur Gefahrenabwehr, Abwehr von Schäden jeglicher Art bzw. 
bei Störungen, die aus der Kundenanlage herrühren, erforderlich ist. 
Die Wiederinbetriebnahme der Eigenerzeugungsanlage nach Abschaltungen liegt in der Verantwor-
tung des Anlagenbetreibers bzw. dessen Beauftragten und ist von diesem eigenständig zu organisie-
ren. 
Sofern zur Wiederinbetriebnahme der Eigenerzeugungsanlage Schalthandlungen oder sonstige Arbei-
ten des Netzbetreibers erforderlich werden sollten, so trägt der Anlagenbetreiber die hierbei anfallen-
den Kosten.  
Sollte einer der beiden Vertragspartner durch höhere Gewalt an der Erzeugung, der Übertragung, der 
Verteilung oder der Aufnahme elektrischer Energie gehindert sein, so ruhen insoweit seine vertragli-
chen Verpflichtungen zur Lieferung und zum Bezug elektrischer Energie, bis diese Umstände und de-
ren Folgen beseitigt sind. In solchen Fällen kann der andere Vertragspartner keine Entschädigung be-
anspruchen. Die Vertragspartner werden in solchen Fällen mit allen angemessenen Mitteln dafür sor-
gen, dass sie ihren vertraglichen Verpflichtungen sobald wie möglich wieder nachkommen können. 

6 Haftung 
Die Haftung zur Anschlussnutzung wird entsprechend § 18 NAV begrenzt. 
Darüber hinaus gilt: 
Steht das Netz des Netzbetreibers dem Anlagenbetreiber aus betrieblichen Gründen und/oder zur 
Abwehr von Gefahren zeitlich begrenzt nicht zur Verfügung, so haftet der Netzbetreiber nicht für mög-
liche Erlösausfälle seitens des Anlagenbetreibers unabhängig davon, ob der Vorfall angekündigt wur-
de oder nicht. 

7 Zählung 
7.1 Allgemeine Regelungen 

Die vom Anlagenbetreiber gelieferte elektrische Energie wird durch Messeinrichtungen erfasst, deren 
Art und Umfang sich aus den für die vertragsgemäße Abrechnung bereitzustellenden Messdaten er-
geben.  

7.1.1 An Entnahmepunkten kleiner 100.000 kWh/Jahr oder bei einer Einspeiseleistung kleiner 500 kW wer-
den in der Regel summierende Zähler (Standardzähler) eingesetzt, so dass zur Energiebilanzierung 
die so genannten Standardlastprofile (SLP/SEP) angewendet werden.  

7.1.2 Bei größeren Energiemengen und/oder Leistungswerten ist entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 
eine registrierende ¼ h-Lastgangmessung erforderlich. 
Bei einer registrierenden Leistungsmessung stellt der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber die für eine 
Zählerfernauslesung erforderlichen Telekommunikationsanschlüsse/-Anlagen sowie die hierfür not-
wendige Energieversorgung kostenlos zur Verfügung. Steht der Kommunikationsanschluss nicht zur 
Verfügung, so wird der Netzbetreiber die Datenübertragung mittels GMS-Modem (Funkübertragung) 
durchführen. Die hierfür anfallenden Kosten trägt der Anlagenbetreiber.  

7.1.3 Für die Messeinrichtungen und ggf. erforderliches Zubehör, sofern diese Eigentum des Netzbetreibers 
sind, zahlt der Anlagenbetreiber ein Entgelt entsprechend der Anlage 2, Ziffer 3. In diesen Fällen stellt 
der Netzbetreiber dem Anlagenbetreiber auf Wunsch die Einspeiselastgänge nach einer entsprechen-
den Bearbeitungszeit im Internet zur Verfügung. 

7.1.4 Sofern über die gleiche Messeinrichtung die Energieeinspeisung und der Energiebezug mit dem Anla-
genbetreiber abgerechnet werden, werden die Entgelte für die Messeinrichtung nur einmal und zwar 
beim Energiebezug/Netznutzung berechnet.  

7.1.5 Der Netzbetreiber entscheidet über die Art, Ausführung und die Orte der Messung so, dass die gesetz-
lichen Regelungen und die Regeln des liberalisierten Energiemarktes umgesetzt werden können. Die 
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Interessen des Anlagenbetreibers, des Anschlussnehmers und des Anschlussnutzers sind hierbei an-
gemessen zu berücksichtigen. Im Übrigen gelten die Regelungen des § 22 der NAV. 
Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Zähleinrichtung und die Zählerstände in regelmäßigen Abständen 
zu kontrollieren.  
Sowohl der Anlagenbetreiber als auch der Netzbetreiber sind berechtigt, eine Überprüfung der einge-
setzten Messeinrichtungen zu verlangen. Hierbei gelten die in der „Verordnung über den Zugang zu 
Elektrizitätsversorgungsnetzen (Strom NZV)“ in § 20 und § 21 getroffenen Regelungen.  

7.16 Sofern die Messung und Erfassung der Energie auf Wunsch des Anlagenbetreibers nicht durch den 
Netzbetreiber, sondern durch einen sachkundigen Dritten erfolgt, so hat dieser die Vorgaben des 
Netzbetreibers, der VDN-Richtlinie Metering Code 2006 und der DIN EN 62056-61 OBIS in ihrer je-
weils gültigen Fassung zu berücksichtigen.  
Die Ausführung der Energiezählung ist in jedem Fall im Vorfeld mit dem Netzbetreiber abzustimmen. 
Dem Netzbetreiber müssen in diesen Fällen die technischen Möglichkeiten für eine Kontrollmessung 
geboten werden. Der Anlagenbetreiber hat die hierzu notwendigen technischen Voraussetzungen zu 
schaffen.  
Sofern aus technischen Gründen keine Messwerte zur Verfügung stehen, hat der Betreiber der Mess-
einrichtungen Ersatzwerte nach den in der Strom NZV § 21 beschriebenen Regeln zu ermitteln. 

7.2 Regelungen bei der Direkteinspeisung 
Sofern der Zähler der Eigenerzeugungsanlage unmittelbar und ausschließlich mit dem öffentlichen 
Versorgungsnetz verbunden ist, handelt es sich um eine Direkteinspeisung, bei der die Energieliefe-
rung und der Energiebezug ausschließlich zwischen dem Anlagenbetreiber und dem Netzbetreiber 
abgewickelt werden. 

7.3 Regelungen bei der kaufmännisch-bilanziellen Durchleitung der EEG-Einspeisungen 
Wird die elektrische Energie der Eigenerzeugungsanlage hingegen in das betreibereigene Netz oder 
in ein Netz Dritter, das nicht Netz der öffentlichen Versorgung ist (Arealnetz), eingespeist, so werden 
hierbei besondere Anforderungen an die Energiezählung gestellt, damit die Energiemengen der Ei-
generzeugungsanlage (Einspeisung und ggf. Eigenverbrauch) und auch die Energiemengen aus dem 
bzw. in das öffentliche Netz nach den rechtlichen Vorgaben der so genannten kaufmännisch-
bilanziellen Durchleitung erfasst und abgerechnet werden können.  
Der Anlagenbetreiber ist bei der kaufmännisch-bilanziellen Durchleitung des EEG-Stromes verpflich-
tet, den am Koppelpunkt zum öffentlichen Netz liefernden Energielieferanten über die Anwendung die-
ses Verfahrens vor Abschluss des Energieliefervertrages zu informieren und sich dessen Zustimmung 
zu vergewissern. In der Anlage 2, Ziffer 7 ist zur Information das Rechenschema der Energiebilanzie-
rung zwischen Netzbetreiber und Energielieferant des Arealnetzes dargestellt.  
Sofern die Zählverfahren am Koppelpunkt mit dem öffentlichen Netz und am Einspeispunkt der Eigen-
erzeugungsanlage in das Arealnetz unterschiedlich sind 
 - Beispiel: Messung am Koppelpunkt zum öffentlichen Netz als ¼ h-Leistungsmessung (RLM) 
  Messung am Einspeisepunkt der Eigenerzeugungsanlage im Arealnetz als summie-

rende Messung (Standardzähler, SLP/SEP) 
hat der Anlagenbetreiber hierüber ebenfalls den Energielieferanten zu informieren, damit dieser sich 
beim Netzbetreiber über die zur Anwendung kommenden Standardprofile bei den Rechenverfahren 
zur Energiebilanzierung informieren kann.  
Hierdurch wird sichergestellt, dass die Marktpartner – Netzbetreiber und Energielieferant – ihre jewei-
ligen Energiemengen entsprechend den Marktregeln bilanzieren können.  
Sofern der Energielieferant unterschiedliche Zählverfahren bei der Energielieferung und bei der Ener-
gieeinspeisung ablehnt, sind die Zählungen unter Wahrung der gesetzlichen Vorgaben zu vereinheitli-
chen.  
Alle hiermit verbundenen Kosten trägt der Anlagenbetreiber. 
Sofern während der Vertragslaufzeit heute gleichartige Zählungen für die Energielieferungen in das 
Arealnetz und für die Energieeinspeisungen der Eigenerzeugungsanlage in ungleiche Zählungen ge-
ändert werden, gelten die vorgenannten Ausführungen sinngemäß.  
Für den Zeitraum, in dem sich Anlagenbetreiber, ggf. Arealnetzbetreiber und Energielieferant des An-
schlussnutzers mit dem Netzbetreiber weder auf die kaufmännisch-bilanzielle Durchleitung noch auf 
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die Vereinheitlichung der Zählverfahren und deren Umsetzung einigen können, entfällt die Abnahme- 
und somit Vergütungsverpflichtung für den Netzbetreiber. 
Der Anlagenbetreiber stellt für die Zukunft sicher, dass vor jedem Lieferantenwechsel am Koppelpunkt 
zum öffentlichen Netz der jeweilige Energielieferant über die Besonderheiten der kaufmännisch-
bilanziellen Durchleitung vor Abschluss des Vertrages informiert wird und dieser die Zustimmung zur 
Anwendung der Verfahren erteilt.  

8 Ablesung der Zähleinrichtung 
Der Anlagenbetreiber liest jährlich zum 31. Dezember eines jeden Kalenderjahres die Zähleinrichtung 
der Eigenerzeugungsanlage ab und meldet die Stände bis zum 10. Januar dem Netzbetreiber. An-
sonsten ist der Netzbetreiber zur Schätzung der Werte berechtigt. Wird im Sinne des EEG’s nach den 
Grundsätzen der kaufmännisch-bilanziellen Durchleitung eingespeist, sind neben dem Einspeisezähler 
der EEG-Anlage in das Arealnetz auch die Zählerstände für Bezug und  Einspeisung am Verknüp-
fungspunkt zum öffentlichen Netz abzulesen und dem Netzbetreiber mitzuteilen. Diese Kundenable-
sung  dient der Endabrechnung der im zurückliegenden Jahr eingespeisten Energiemenge im Sinne 
 des EEG. 

9 Abrechnung und Vergütung der eingespeisten Energie 
Der Netzbetreiber vergütet dem Anlagenbetreiber die von der Eigenerzeugungsanlagen im Sinne des 
EEG an den Netzbetreiber gelieferte elektrische Energie gemäß der beigefügten Entgelt- und Vergü-
tungsregelung (Anlage 2), sofern die Voraussetzungen des EEG zur Förderung des eingespeisten 
Stroms gegeben sind. Der Nachweis über die Fördervoraussetzungen entsprechend Anlage 3 obliegt 
dem Anlagenbetreiber.  
Abtretung oder Verpfändung von Ansprüchen des Anlagenbetreibers aus der Einspeisevergütung hat 
dieser dem Netzbetreiber schriftlich mitzuteilen. 
Ist eine Abtretung wirksam erfolgt oder findet ein Wechsel des Forderungsberechtigten bzgl. der Ein-
speiseerlöse statt, so setzt der Anlagenbetreiber den Netzbetreiber hierüber unverzüglich in Kenntnis. 
Der Netzbetreiber zahlt bis zur Mitteilung des Anlagenbetreibers über eine Änderung der Forderungs-
berechtigung befreiend an den ihm bislang benannten Berechtigten. 
Sollte eine wesentliche Änderung des EEG eintreten, z.B. weil das EEG mit den beihilferechtlichen 
Regelungen des EU-Vertrages nicht vereinbar ist, behält sich der Netzbetreiber vor, zu viel gezahlte 
Einspeisevergütungen vom Anlagenbetreiber erstattet zu verlangen, soweit dies rechtlich rückwirkend 
für zulässig erklärt wird oder möglich ist. Die Auszahlung der Vergütung erfolgt ferner unter dem Vor-
behalt der Rückforderung für den Fall, dass eine der Voraussetzungen, die das EEG für einen An-
spruch auf die Vergütung statuiert, nicht erfüllt ist. Sämtliche Schäden, die dem Netzbetreiber dadurch 
entstehen, dass er auf Grund der Angaben des Anlagenbetreibers von falschen Vergütungsansprü-
chen ausgegangen ist, hat der Anlagenbetreiber zu erstatten.  

10 Preisanpassungen 
Der Netzbetreiber hat das Recht, die in der Anlage 2, Ziffern 2, 3 und 4 genannten Entgelte anzupas-
sen. Die Preisanpassung wird öffentlich bekannt gegeben (z.B. Internet). Einer besonderen Benach-
richtigung des Anlagenbetreibers bedarf es nicht. Sofern sich das Entgelt der Ziffer 3, Anlage 2 (Mes-
sung) erhöht, ist der Anlagenbetreiber berechtigt, diese Dienstleistung innerhalb einer Frist von einem 
Monat zum Ablauf des Folgemonats zu kündigen.  
Eine Anpassung der im EEG festgelegten Einspeisevergütungen wird automatisch mit In-Kraft-Treten 
einer entsprechenden Änderung des EEG wirksam.  

11 Vertragsänderungen 
Änderungen oder Ergänzungen des Einspeisevertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
Gleiches gilt für die Änderung dieser Schriftformklausel. 

12 Datenschutz 
Die für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses erforderlichen Daten werden im Sinne des Bundes-
datenschutzgesetzes vom Netzbetreiber verarbeitet und genutzt. Falls erforderlich, werden Daten an 
die an der Abwicklung des Vertragsverhältnisses beteiligten Unternehmen weitergegeben. 
Beide Vertragspartner verpflichten sich, die übermittelten / weitergegebenen Daten streng vertraulich 
zu behandeln und sie ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung des Vertragsverhältnisses zu ver-
wenden. 
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Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Daten weiterzugeben, wenn er hierzu durch Gesetze oder Ver-
ordnungen verpflichtet wird. 

13 Vertragsdauer 
Dieser Vertrag tritt nach seiner Unterzeichnung durch beide Vertragspartner mit Wirkung ab dem  
01.01.2008 in Kraft und läuft unbefristet, längstens jedoch, soweit und solange der Netzbetreiber zur 
Abnahme und Vergütung der vom Anlagenbetreiber erzeugten elektrischen Energie auf Grund des 
Erneuerbare-Energien-Gesetz in der jeweils gültigen Fassung verpflichtet ist. Der Vertrag kann mit ei-
ner Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden. 
Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere vor,  
– bei Aufhebung oder wesentlicher Änderung der gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflicht für 

Strom aus Erzeugungsanlagen, die Gegenstand dieses Vertrages sind,  
– wenn das EEG seine Gültigkeit verliert,  
– oder wenn der Anlagenbetreiber bei dem Betrieb seiner Eigenerzeugungsanlage die gesetzlichen 

Bestimmungen sowie die anerkannten Regeln der Technik und die in diesem Vertrag getroffenen 
Vereinbarungen wiederholt trotz Mahnung nicht einhält.  

Die Kündigung bedarf der Schriftform.  
Mit Beginn der Laufzeit dieses Vertrages enden alle früheren, für die Einspeisung an der Einspeise-
stelle geschlossenen Verträge, Vereinbarungen o. Ä. zwischen dem Anlagenbetreiber und dem Netz-
betreiber mit Ausnahme von denjenigen Verträgen und Vereinbarungen, die Netzanschlussfragen 
(z.B. Netzanschlussvertrag) betreffen. 

14 Rechtsnachfolgeklausel 
Jeder Vertragspartner ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf einen Rechts-
nachfolger zu übertragen. Die Übertragung wird erst wirksam, wenn der verbleibende andere Ver-
tragspartner zustimmt. Das Einverständnis darf nur verweigert werden, wenn gegen die technische 
oder wirtschaftliche Leistungsfähigkeit/Bonität des Rechtsnachfolgers begründete Bedenken erhoben 
werden können. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn es sich bei dem Rechtsnachfolger um 
ein im Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz verbundenes Unternehmen handelt. 

15 Salvatorische Klausel 
Sollte irgendeine Bestimmung dieses Vertrages rechtsunwirksam oder nicht durchführbar sein oder 
werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt, vielmehr verpflichten 
sich die Vertragspartner, die rechtsunwirksame oder nicht durchführbaren Bestimmung durch eine an-
dere im wirtschaftlichen Ergebnis möglichst gleichwertige Bestimmung zu ersetzen. Dies gilt entspre-
chend bei unbeabsichtigten Regelungslücken. 

16 Gerichtsstand 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Einspeisevertrag ist Geilenkirchen. 

17 Vertragsexemplare 
Jeder Vertragspartner erhält eine Ausfertigung des Vertrages.  

18 Informationen zu technischen Regelwerken 
Die nachstehend aufgeführten technischen Regelwerke sind im Internet veröffentlicht. Sie stehen dem 
Anlagenbetreiber auf der „Homepage“ des Netzbetreibers unter http://www.new-netz-
gmbh.de/875.php  zur Ansicht und zum Download zur Verfügung. 
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Netzverknüpfung 
Richtlinie / Bestimmung 

NSP MSP 
Link 

Niederspannungsanschlussverordnung vom 
08. November 2006 X  http://www.new-netz-

gmbh.de/875.php

die „Technischen Anschlussbedingungen für den 
Anschluss an das Niederspannungsnetz (TAB)“ 
der NEW Netz GmbH  

X  
http://www.new-netz-
gmbh.de/Media/TAB_2007
_Bundesmusterwortlaut_J
uli2007.pdf  

die „Technische Richtlinie Transformatorstationen 
am Mittelspannungsnetz Bau und Betrieb von 
Übergabestationen zur Versorgung von Kunden 
aus dem Mittelspannungsnetz“ der NEW Netz 
GmbH 

 X 

http://www.new-netz-
gmbh.de/Media/Technisch
e_Richtli-
nie_Transformatorenstatio
nen.pdf

die „Richtlinie für Anschluss und Parallelbetrieb 
von Eigenerzeugungsanlagen am Niederspan-
nungsnetz“ der NEW Netz GmbH  

X  
http://www.new-netz-
gmbh.de/Media/Eigenerze
ugungsanl_NSP.pdf

die „Richtlinie für Anschluss und Parallelbetrieb 
von Eigenerzeugungsanlagen am Mittelspan-
nungsnetz“ der NEW Netz GmbH,  

 X 
http://www.new-netz-
gmbh.de/Media/Eigenerze
ugungsanl_MS.pdf

 

19 Verzeichnis der Anlagen 
Die im Folgenden aufgeführten Anlagen sind Bestandteil des Vertrages: 
Anlage 1: Das „Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien“ (Erneuerbare-Energien-Gesetz – 

EEG)   
Anlage 2: Die Entgelt- und Vergütungsregelung nach EEG   
Anlage 3: Fördervoraussetzungen und Einspeisesituation der EEG-Anlage  
Anlage 4: Kundendaten   
Anlage 5: Benennung des Anlagenverantwortlichen nach DIN VDE 0105    
Anlage 6: Erklärung zur Umsatzsteuer   

 
 
 
Anlagenbetreiber: Netzbetreiber: 
 
 
 
 
Ort, den ............................... Geilenkirchen, den .......2007............ 
 
 
 
 
 
................................................................................. .....................................................................  
Max Mustermann  NEW Netz GmbH 
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Anlage 2 

Entgelt- und Vergütungsregelungen nach EEG 

 1  Vergütungen nach dem EEG-Gesetz 

Der Netzbetreiber vergütet dem Anlagenbetreiber die von ihm an den Netzbetreiber gelieferte elektri-
sche Energie nach dem „Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien“ (EEG),  in der jeweils gülti-
gen Fassung. Geleistet wird die jeweilige Mindestvergütung. Die Übergangsbestimmungen nach § 21 
EEG werden berücksichtigt. 

 Besonderheiten bei den Vergütungsregelungen: 

Handelt es sich bei den Eigenerzeugungsanlagen um Wasserkraftanlagen oder um Generatoren, die 
 von Wärmekraftmaschinen angetrieben werden (z.B. bei Deponiegas, Klärgas, Grubengas, Biomasse 
und Geothermie), so ermittelt der Netzbetreiber ergänzend zu Monatsabrechnungen einmal jährlich 
an hand der installierten Zähleinrichtung diejenige Energiemenge, die der Anlagenbetreiber im zurück-
liegenden Jahr in das Netz des Netzbetreibers insgesamt eingespeist hat. Für die Zuordnung der an-
teiligen Energiebeträge zu den in den §§ 6 bis 9 EEG  festgelegten Leistungsschwellenwerten wird 
abweichend von § 3 Abs. 5 EEG, gemäß § 12 Abs. 2  EEG der Quotient aus der eingespeisten Ener-
gie und der Summe der vollen Zeit stunden des jeweiligen Kalenderjahres gebildet. Im ersten Betriebs-
jahr werden die vollen Zeitstunden nach der Inbetriebnahme und im letzten Betriebsjahr die vollen 
Zeitstunden vor der Außerbetriebnahme berücksichtigt. 

 2  Entgelt für Blindstrommehrarbeit 

Übersteigt die während eines Rechnungsmonats aus dem Netz des Netzbetreibers entnommene in-
duktive Blindarbeit (kVarh) 50 % der entnommenen Wirkarbeit (kWh), so wird diese Blindarbeit mit den 
auf der Internetseite des Netzbetreibers veröffentlichten Entgelten für Blindstrommehrverbrauch be-
rechnet.  

Gleiches gilt für kapazitive Entnahmen aus dem Netz oder kapazitive Einspeisungen in das Netz des 
Netzbetreibers bezogen auf die aus dem Netz entnommene Wirkarbeit. Die Lieferung von induktiver 
Blindarbeit ins Netz wird nicht pönalisiert. 

 3  Entgelt für Zählung und Abrechnung  

Es gelten die auf der Internetseite des Netzbetreibers veröffentlichten Entgelte für das jeweils ange-
wandte Messverfahren. 

4  Zusätzliche Ablesung durch den Netzbetreiber 

Werden auf Wunsch des Anlagenbetreibers unterjährig vor Ort  durch einen Beauftragten des Netz-
betreibers die Zählerstände abgelesen, wird hierfür das auf der Internetseite des Netzbetreibers in 
Preisblättern für Messung und Abrechnung genannte Entgelt in Rechnung gestellt.  

 5  Umsatzsteuer 

Ob Umsatzsteuern und wenn ja, in welcher Höhe bei der Einspeisevergütung zu zahlen ist, wird der 
Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber schriftlich mitteilen.  Die hierzu erforderlichen Regelungen mit den 
Finanzbehörden obliegen dem Anlagenbetreiber.  

Jede Änderung wird der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber unverzüglich mitteilen.   
Der Anlagenbetreiber stellt den Netzbetreiber insoweit von Forderungen der Finanzbehörden frei.  

6  Abrechnung der Einspeisung 

 Die Menge der elektrischen Energie, die voraussichtlich im ersten Jahr eingespeist wird, wird durch 
 den Netzbetreiber geschätzt. Die geschätzte Menge an elektrischer Energie multipliziert mit dem Ver-
gütungssatz ergibt die voraussichtliche Vergütung für das erste Jahr. Der Netzbetreiber zahlt dem 
 Anlagenbetreiber eine entsprechende monatliche Gutschrift in Form einer Abschlagszahlung   (ein 
Zwölftel pro Monat). Die Abschläge werden jeweils bis zum 15. eines Monats gezahlt.  Die spätere 
endgültige Jahresabrechnung erfolgt auf Basis der tatsächlich eingespeisten Energie.  
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Die Jahresschlussrechnung ergibt sich aus der Vergütung für die eingespeiste Energie minus der 
Summe der gezahlten Abschläge, minus des Entgelts für die Messung - sofern der Netzbetreiber 
durch den Anlagenbetreiber  mit der Messung beauftragt war bzw. ist -, minus eventueller Entgelte für 
die Vor- Ort-Ablesungen und minus eines eventuellen Blindstrommehrverbrauch. Es ist dem Netz-
betreiber freigestellt, alternativ zum Jahresabrechnungsverfahren monatliche Abrechnungen auf Basis 
der jeweils eingespeisten Energie zu erstellen. Die Vergütungsbeträge werden auf das in der Anlage 4 
genannte Konto des Anlagenbetreibers überwiesen.  

7  Information zur Energiebilanzierung zwischen Netzbetreiber und Energielieferant bei der  
 kaufmännisch-bilanziellen Durchleitung des EEG-Stromes  
 

(Einspeisung in Arealnetze)  

Die gesamte in das Arealnetz eingespeiste EEG-Strommenge wird gemäß den Vorgaben des „Gesetz 
 für den Vorrang Erneuerbarer Energien“ vergütet, so dass der gemessene Energiebezug  des Areal-
netzes hinsichtlich der Energie- und Netznutzungsabrechnung rechnerisch wie folgt korrigiert wird:  

Abzurechnender Energiebezug des Arealnetzes 
  = gemessener Bezug des Arealnetzes aus dem öffentlichen Netz 
  + Stromeinspeisung der Eigenerzeugungsanlage ins Arealnetz 
   - der ggf. erfolgten Stromeinspeisung aus dem Arealnetz ins öffentliche Netz 

(Rückspeisung der Eigenerzeugungsanlage) 
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Anlage 3 

Fördervoraussetzungen und Einspeisesituation nach EEG 
 
Anlagenbetreiber: 
 
Max Mustermann 
 
Einspeisestelle: 
 
88888 Photovoltaikanlage, Sonnenstraße  

Nach dem Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG sind folgen-
de Voraussetzungen und Nachweise für die Vergütung nach § 11 EEG bei Fotovoltaikanlagen erforderlich: 

1 Zuordnung der Eigenerzeugungsanlage zu einer der folgenden vier Kategorien 

Kategorie 1: Anlage an oder auf Gebäuden oder Lärmschutzwänden 
Kategorie 2: Anlagen, die nicht auf dem Dach oder als Dach eines Gebäudes angebracht sind und 

die einen wesentlichen Bestandteil des Gebäudes bilden  
Kategorie 3: Anlagen, die an oder auf baulichen Anlagen angebracht sind, die vorrangig zu anderen 

Zwecken als der solaren Stromerzeugung errichtet worden sind  
Kategorie 4: Freiflächenanlagen  

2 Prüfung der Anlagenkriterien 

2.1 Anlagen der Kategorie 2 müssen den Nachweis erbringen, dass die Anlage „wesentlicher Bestandteil 
eines Gebäudes“ ist. Die Anlage ist wesentlicher Bestandteil eines Gebäudes wenn: 

– Die Anlage eine zur Herstellung des Gebäudes eingefügte Sache, im Sinne des § 94 Abs. 2 
BGB ist, 

– sie sich ohne Auswirkungen auf das Gebäude (insbesondere Beschädigung) nicht mehr entfer-
nen lassen (z.B. PV-Module als Fassadenverkleidung wobei PV-Platten Baustoff ersetzen), 

– sie eine spezielle Funktion für das Gebäude erfüllt, die sonst anderweitig gewährleistet werden 
müsste (z.B. bautechnisch sinnvolle Verschattungsfunktion). 

2.2 Anlagen der Kategorie 3 müssen die Definition einer „baulichen Anlage“ erfüllen, d.h. eine mit dem 
Erdboden verbundene, aus Bauteilen und Baustoffen hergestellte Anlage, z.B. auf Deponiefläche, 
Lärmschutzwall, Lager- und/ oder Abstellplatz sein. 

2.3 Anlagen der Kategorie 4, so genannte Freiflächenanlagen müssen die im EEG § 11 Abs. 3 und 4 auf-
geführten Voraussetzungen erfüllen. 

Bitte ausfüllen: 

Die Eigenerzeugungsanlage erfüllt die Voraussetzungen nach Kategorie … … 

Die Anlage speist wie folgt in das öffentliche Versorgungsnetz ein:  

 …direkte Einspeisung  …mittels kaufmännisch-bilanzieller Einspeisung 
 
 
 
 
 
Ort, den ........................
   
 

 
 DE00000
......... ...............................
 Max Mustermann 

Zählpunkt: 
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......................................... 
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Anlage 4 
 

Kundendaten  
Anlagenbetreiber: 
 
Max Mustermann  
 
Einspeisestelle: 
 
88888 Photovoltaikanlage, Sonnenstraße  
 
 
Die nachstehend aufgeführten Daten sind zur Abwicklung der Geschäftsprozesse zwischen dem Netzbetrei-
ber und dem Anlagenbetreiber erforderlich. 
 
 

Rechnungsanschrift 
 

 Name, Gesellschaft:   

 Ansprechpartner:   

 Straße:   

 Postfach:   

 PLZ und Stadt:   
 
Vergütungssatz: nach EEG 
 
Bankverbindung:
 
 Kreditinstitut:   

 BLZ:   

 Kontonummer:   

 Kontoinhaber:   

 
Sofern der Zähler nicht vom Netzbetreiber gestellt wird: 
 
 Zählernummer:   

 Eichfrist (bis):   

 Zählerart:   

 
 
Änderung bei den vorgenannten Daten wird der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber kurzfristig mitteilen. 
 
 
 
 
 
Ort, den ................................. ........................................................................ 
  Max Mustermann 
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Benennung des Anlagenverantwortlichen gemäß DIN VDE 0105 
Anlagenbetreiber: 
 
Max Mustermann 
 
Einspeisestelle: 
 
88888 Photovoltaikanlage, Sonnenstraße  
 
Der Anlagenbetreiber benennt im Folgenden dem Netzbetreiber einen „Anlagenverantwortlichen“ gemäß 
DIN VDE 0105 für die Eigenerzeugungsanlage, mit dem der Netzbetreiber anlagentechnische und betriebli-
che Maßnahmen abstimmen kann.  
 

Definition des Anlagenverantwortlichen nach DIN VDE 0105: 

Der Anlagenverantwortliche ist eine Person, die vom Anlagenbetreiber benannt ist, die unmittelba-
re Verantwortung für den Betrieb der elektrischen Anlage trägt. Der Anlagenverantwortliche muss 
die von der Anlage ausgehenden Gefahren erkennen und beurteilen, so dass insbesondere ein si-
cheres Arbeiten mit, in oder an der Anlage möglich ist. Der Anlagenverantwortliche muss Elektro-
fachkraft nach DIN VDE 0105 sein. 

 
Sollte sich der Anlagenverantwortliche ändern, ist der Netzbetreiber hierüber vom Anlagenbetreiber kurzfris-
tig schriftlich zu informieren.  
 
Regelung für Eigenerzeugungsanlagen mit einer Nennleistung kleiner 60 kVA: 

Anlagenbetreiber einer solchen Eigenerzeugungsanlage können alternativ zur Nennung eines Anlagenver-
antwortlichen den Installateur, der die Inbetriebnahme und/ oder die regelmäßige Wartung der Erzeugungs-
anlage durchführt als Ansprechpartner für den Netzbetreiber benennen. 
 
 

 Benennung eines Anlagenverantwortlichen nach DIN VDE 0105 
 

 Alternativ: Benennung eines Ansprechpartners bei Eigenerzeugungsanlagen kleiner 60 kVA: 
 
 
 Firma:   

 Name:   

 Tel.:   

 Mobil:   

 Fax:   

 E-Mail:   

 
 
 
 
 
Ort, den ................................. ........................................................................ 
  Max Mustermann 
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Erklärung zur Umsatzsteuer 
 
 
Anlagenbetreiber: 
 
Max Mustermann  
 
Einspeisestelle: 
 
88888 Photovoltaikanlage, Sonnenstraße  
 

 

 

Ich / Wir betreibe(n) ein Unternehmen im Sinne des Umsatzsteuergesetzes, das beim Finanzamt 

 

....................................... unter der Steuernummer .................................................................... registriert ist.  

 

Der Gegenstand des Unternehmens lautet: ........................................................................................................ 
 
.............................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................. 
 (Art und Bezeichnung des Unternehmens) 

 

Die Kleinunternehmerregelung (§ 19 Abs. 1 UStG) wird nicht in Anspruch genommen. 

 

Die Umsätze des Unternehmens unterliegen der Regelbesteuerung mit dem Steuersatz von zzt.   

 

 …9 %  …19 % 

 

 

 

 
 
Ort, den ................................. ........................................................................ 
 Max Mustermann 
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